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Sachberichte gelten bei vielen
sozialen Organisationen als un-
geliebte Pflichtübung. Was da-
bei oft übersehen wird, ist die
Tatsache, dass der Sachbericht
als solide Leistungsbilanz fun-
gieren kann, die als publizitäts-
wirksame Darstellung die Kom-
petenz des Unternehmens
dokumentiert. Sachberichte stel-
len zudem das Fundament für
eine sachgerechte politische
Steuerung und Planung sozialer
Infrastruktur dar.

Im Grunde genommen ist es eine
pure Selbstverständlichkeit: Wer mit
öffentlichen Mitteln wirtschaftet, hat
Rechenschaft abzulegen, und zwar so,
dass in überzeugender Weise deutlich
wird, ob und wie die eingesetzten
Mittel zweckmäßig, wirtschaftlich
und wirksam verwandt wurden (Pi-
duch 2005).

Dennoch gelten das Erstellen und
die Prüfung von Sachberichten viel-
fach bis heute für alle Beteiligten als
eine ungeliebte Pflichtübung, der
man sich, wenn es nur irgendwie gin-
ge, gerne entzöge. Doch sowohl die
Bundeshaushaltsverordnung als auch
sämtliche Landeshaushaltsordnun-
gen schreiben die Vorlage und Prü-
fung von Sachberichten zwingend
vor (vgl. für den Bund: VV Nr.5.1 zu
§ 44 BHO, ANBest-I). Die Frage ist
also, was sollen und können Sachbe-
richte leisten und wie sollten sie aus-
gestaltet sein.

Nach hergebrachter Auffassung be-
steht die Funktion der Sachberichte
vorrangig in der Legitimation der
zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Mittelverwendung gegenüber dem öf-
fentlichen Finanzier. Dies implizierte
in der Vergangenheit und zu einem

Gutteil noch heute eine überwiegend
defensiv-rechtfertigende Vorgehens-
weise: Was Not tut, weil es verwal-
tungsseitig verlangt wird, wird be-
richtet, wo immer es zur Sicherung
weiterer Zuschüsse erforderlich und
zweckdienlich erscheint, werden Er-
gebnisse und statistische Daten argu-
mentativ ins rechte Licht gerückt und
nicht selten beschönigend dargestellt.
Darüber hinaus gehende Ansprüche
werden üblicherweise mit dem Sach-
bericht nicht verbunden. (Der Autor
hat in SOZIALwirtschaft 6/2006 am
Beispiel eines Jahresberichts einer
Drogenhilfeeinrichtung gezeigt, wie
Leistungsberichte nicht aussehen
sollten. – Anmerkung der Redaktion)

Was mithin oft völlig übersehen
oder ignoriert wird, ist die Tatsache,
dass der Sachbericht als eine solide
Leistungsbilanz fungieren soll, mit-
tels derer eine fundierte Qualitätsbe-
wertung und Erfolgskontrolle der ge-
leisteten Arbeit möglich werden soll
(Krämer/Schmidt 2005: A II und E I).
Erst und nur damit bildet er das Fun-
dament für eine sachgerechte politi-
sche Steuerung und Planung sozialer
Infrastruktur.

Allerdings begegnen dementspre-
chend die Sachberichte und die ih-
nen zugrunde liegende Dokumenta-
tionen hohen Anforderungen,
speziell die Qualitätsbewertung sozi-
alarbeiterischer Aktivitäten – sie ist
immerhin die Voraussetzung für jede
Ziel führende Steuerung – gilt dabei
gemeinhin als äußerst schwierig
(etwa: Bauer 2001; Olk u. a. 2004;
Rose 2004; Schaarschuh 2003).

Widerstände hiergegen haben eine
entsprechend lange Tradition. Dies
gilt vor allem mit Blick auf Verfahren
der quantitativen Erfolgsmessung, die
vielfach als verwaltungsseitig oktroy-

iert und rein »betriebswirtschaftli-
chen Konzepten« gehorchend kriti-
siert werden (Merchel 2000; Peters
2004). Dennoch: Qualitätsbewertung
und im Gefolge eine rationale Pla-
nung anhand von Dokumentationen
ist durchaus möglich, jedenfalls
dann, wenn die Dokumentation be-
stimmten Minimalstandards, wie sie
vor allem in den Wirtschaftswissen-
schaften propagiert werden, ent-
spricht und wenn sie durch – eben-
falls von Ökonomen postulierten –
Kundenbefragungen und andere qua-
litative Erhebungen ergänzt wird
(Bruhn 2004; Ebel 2003).

Systematisierungen

Die Probleme, mit denen man es
bei einer durch Sachberichte ermög-
lichten Leistungsbewertung und Lei-
stungsbilanzierung zu tun hat, begin-
nen häufig damit, dass entscheidende
Bezugspunkte unklar sind.

Wer soziale Dienstleistungen bilan-
zieren will, muss notwendig zunächst
für jede im Einzelnen zu erbringende
oder erbrachte Leistung die konzep-
tionell damit jeweils verfolgten Ziele
kennen und benennen, und er muss
wissen und angeben, mit welchen
Mitteln die jeweiligen Ziele und
Teilziele in welchen Zeitfristen und
mit welchen längerfristig zu erwar-
tenden Effekten erreicht werden sol-
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len. Kennt oder benennt er weder die
genauen Ziele und die zum Berichts-
zeitpunkt erreichte Zielverwirkli-
chung noch den vorher geplanten
und dann tatsächlich erfolgten Mitte-
leinsatz, dann wird eine seriöse Bilan-
zierung letztlich unbefriedigend blei-
ben oder gar komplett scheitern
(Schmalen 2002: 710 ff.).

Vorausgesetzt ist damit eine ent-
sprechend gut fundierte und stets auf
dem neuesten Stand gehaltene Kon-
zeption der zu beurteilenden Einrich-
tung, die die verschiedenen Ziele und
Teilziele sowie die für die Zielerrei-
chung nötigen (Einzel-) Leistungen
und den dementsprechenden Mittel-
einsatz zu benennen hätte. Eine Vor-
bedingung, die in vielen sozialen Ein-
richtungen selbst heute noch alles
andere als selbstverständlich zu sein
scheint. Vor allem die im sozialarbei-
terischen Sektor vielfach übliche Pra-
xis, Projekte über viele Jahre nahezu
unverändert zu fördern, also weitge-
hend auf eine regelmäßige Überpla-
nung zu verzichten, begünstigt den
Verzicht auf konzeptionelle Anpas-

sungen und Restrukturierungen, die
Fördermittel fließen auf Basis des in
der Regel einmalig vor Projektbeginn
vorgelegten Konzepts meist ohne
prozessbegleitendes behördliches
Fachcontrolling – eine Praxis, die mit
den haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten freilich nur schwer in Einklang zu
bringen (Krämer/Schmidt 2005: D VI;
Nr.3) und jedenfalls allemal mit den
Ansprüchen an modernes Qua-
litätsmanagement gänzlich unverein-
bar ist (Bruhn 2004).

Hilfreich für eine qualitativ an-
spruchsvolle Leistungsbilanzierung
sind überdies eine sachbezogene Sy-
stematisierung sowie eine Priorisie-
rung der verschiedenen Einzelleistun-
gen, die in einer Einrichtung erbracht
werden. Konzeptionell verdeutlicht
und im Sachbericht dokumentiert
werden muss also, welche der ver-
schiedenen, oft zahlreichen (Einzel-)
Leistungen inhaltlich und systema-
tisch zusammengehören (also etwa:
Beratungs- und Betreuungsleistun-
gen, Service- und Versorgungsleistun-
gen usw.). Parallel dazu sollte erkenn-

bar sein, welche Leistungen oder Lei-
stungspakete verbunden mit welchen
Zielsetzungen im Vordergrund der
Einrichtung stehen und Priorität be-
sitzen. Geht es also beispielsweise in
einer Einrichtung eher um pädagogi-
sche Betreuungs- oder um soziale
Versorgungsleistungen, eher um ge-
schützte Aufenthalts- oder um geziel-
te Förderangebote, und (wie) lassen
sich hier sodann jeweils geeignete
Zielhierarchien, die sukzessive er-
reicht werden sollen, definieren?

Von den primären Leistungen ab-
zugrenzen wären die komple-
mentären oder Sekundärleistungen
und Sekundärziele, die der primären
Zielsetzung Nachdruck verleihen und
ihr in besonders geeigneter Weise
zum Durchbruch verhelfen (sollen).
Als conditio sine qua non unterstellt
wird dem gemäß, dass jede Leistung
einem konkret beschreibbaren Ziel
zuzuordnen ist, es mit anderen Wor-
ten keine Leistung ohne Ziel geben
darf. Im Auswertungsprozess selbst
muss schließlich, das liegt auf der
Hand, unterschieden werden zwi-
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Wie Sachberichte aussehen sollen

Die qualifizierte Struktur eines Sachberichts kann auf
vier Pfeilern ruhen:

1. Benennung der im Zuwendungsbescheid be-
schriebenen Förderzwecke

1.1. Beschreibung der übergeordneten strategischen
(Langfrist-) Ziele

1.2. Benennung der Rahmenbedingungen (z. B. ge-
setzliche Grundlagen)

2. Dokumentation der realisierten Aufgaben-
schwerpunkte, der erbrachten Leistungen und
der erzielten Ergebnisse (unterteilt in einzelne
Leistungsbereiche)

2.1. Leistungsbereich 1:

2.1.1. Benennung der planmäßig vorgesehenen Lei-
stungen nach Prioritätssetzung einschließlich
der jeweiligen operativen Zieldefinition; Perso-
nalausstattung sowie Angaben zur Qualifikation,
gegebenenfalls räumlich-sächliche Ausstattung.

Motto: Was sollte mit welchen Ressourcen wie ge-
macht werden?

2.1.2. Statistische Leistungsdokumentation: Abgleich
der Soll–Ist-Kennziffern anhand statistischer Da-
ten mit Rekurs auf die jeweiligen Ziele und
Teilziele (gegebenenfalls im mehrjährigen Zeit-
verlauf); soweit leistungsbereichsbezogen er-

folgt: Dokumentation durchgeführter Kunden-
und Mitarbeiterbefragungen.

Motto: Was wurde tatsächlich mit welchen Ergeb-
nissen wie gemacht?

2.1.3. Ergebnisbewertung: Benennung der erfolgrei-
chen sowie der im Hinblick auf die Zweckerfül-
lung ganz oder teilweise abgeschlossenen Lei-
stungssegmente und Aufgabenbereiche; Analyse
des Grades der erfolgreichen Zielerreichung.

Motto: Welche Ziele oder Teilziele sind mit welchem
Resultat (gegebenenfalls wie nachhaltig) erreicht
worden?

2.1.4. Benennung wichtiger Schwachstellen und Defi-
zitfelder; Analyse und Diskussion der möglichen
Gründe und Ursachen; Beschreibung der für
notwendig erachteten Zielrevision und erforder-
lichen Umstrukturierungen.

Motto: Was haben wir warum falsch gemacht und
wie wollen wir es besser machen?

2.2. Leistungsbereich 2: (entsprechend 2.1.1. bis
2.1.4.)

3. Bereichsübergreifende Leistungen (z. B. Koope-
rationen und Vernetzungsbemühungen mit
komplementären Institutionen; übergreifende
Maßnahmen zur Qualitätssicherung)

4. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
und der geplanten Vorhaben für den kommen-
den Berichtszeitraum

Horst Bossong
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schen harten und weichen Indikato-
ren. Zu den harten Indikatoren, die
meistens leicht mess- und berechen-
bar sind, gehören beispielsweise die
räumlich-sächliche sowie die perso-
nelle Ausstattung, die Öffnungszei-
ten, Erreichbarkeit und Frequentie-
rung, die Auslastung, die Anzahl der
pädagogischen Gespräche und sonsti-
gen Interventionen, gegebenenfalls
die Abbrecherquote und ähnliches
mehr. Speziell hier sind, um zu einer
sachgerechten Gesamtbewertung zu
kommen, Vergleiche mit ähnlichen
Angeboten (also Benchmarking) häu-
fig hilfreich und nötig.

Weiche Indikatoren sind demge-
genüber zweifellos schwerer zu be-
nennen, allerdings keineswegs uner-
fassbar. Hier geht es vielfach um eher
subjektive Einschätzungen oder Re-
sultate, die erst nach einer längeren
zeitlichen Frist und im Zusammen-
wirken mit anderen Faktoren wirk-
sam werden. Dies betrifft beispiels-
weise die sehr komplexen Fragen
nach der Zufriedenheit der Nutzer
mit den Angeboten, nach dem Lern-
oder Sozialisierungserfolg, dem prak-
tischen Nutzen für den Alltag des Kli-
enten und schließlich nach dem öko-
nomischen Erfolg und
Gemeinnutzen – Modelle zur Evalua-
tion komplexerer Wirkungszusam-
menhänge stehen durchaus zur Ver-
fügung (Arnold/ Pätzhold 2004;
Hoettermann 2004), sie müssten nur
regelhaft genutzt werden.

Bilanzpolitik und Bilanzanalyse

Es ist keine Frage: Mit Bilanzen will
man glänzen und nicht scheitern.
Doch wer seine Schwächen, Fehler
und Misserfolge verschleiert, ungün-
stige Fakten unterdrückt, kurz die Er-
gebnisse beschönigt und »frisiert«,
der, so jedenfalls die Usancen in der
Privatwirtschaft, macht sich gegebe-
nenfalls der Bilanzfälschung schul-
dig. Im öffentlich finanzierten Be-
reich sieht dies im Grunde nicht
anders aus – im Zweifel werden ge-
zahlte Zuwendungen zurückgefor-
dert, das bezuschusste Projekt nicht
weiter gefördert und schlimmsten-
falls Strafverfahren gegen die Verant-
wortlichen eingeleitet. Und doch
liegt es auf der Hand und ist ver-
ständlich, dass mit dem Sachbericht
Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und
Erfolge dokumentiert, also insgesamt
die Reputation und Förderungswür-

digkeit gesichert und wenn möglich
gesteigert werden sollen. Freilich ver-
nebelt diese Absicht zuweilen den
Umstand, dass eine lediglich auf posi-
tive Selbstdarstellung zielende Be-
richterstattung letztlich unbrauchbar
und somit hochgradig kritikwürdig
ist, weil sie weder hilfreich noch rea-
listisch ist.

Resümee

Sachberichte sollten immer beides
sein: die publizitätswirksame Darstel-
lung und die Sachkompetenz doku-
mentierende, gründliche Analyse des
Erreichten.

Ersteres stellt die Bilanzpolitik, letz-
teres die Bilanzanalyse dar (Schieren-
beck 1999: 581 ff.). Sachlogisch fußt
dabei die Bilanzpolitik zwingend auf
der vorangegangenen Analyse (Schie-
renbeck, ebd.; Schmalen 2002: 671
ff.). Diese freilich schließt das Identi-
fizieren, Benennen und Bewerten von
Fehlentwicklungen, Misserfolgen und
Defiziten ein. Im zuwendungsfinan-
zierten Sozialbereich ist es allein der
Fehlinterpretation der für die Sachbe-
richterstattung maßgeblichen Rechts-
norm zu verdanken, dass das Einge-
stehen von Fehlern und Schwächen
gemeinhin – und zwar sowohl auf
Seiten der Einrichtungsbetreiber als
auch auf Seiten der fördernden Ver-
waltung – als Malus bewertet wird.
Die Chance zur Verbesserung, zur
Neujustierung und konstruktiven
Steuerung wird so leichthin vertan.

Zielführend wäre es, Sachberichte
nach der Gründlichkeit ihres doku-
mentarischen (insbesondere statisti-
schen) und analytischen Teils zu gou-
tieren und hierbei in besonderer
Weise darauf zu achten, ob und in-
wieweit Schwachstellen offen gelegt
und sodann plausible Nachbesse-
rungs- und Veränderungsvorschläge
für die kommende Berichtsperiode
unterbreitet werden. ◆
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